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Index

E6J

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §20 Abs1

62004CJ0331 ATI EAC VORAB

62006CJ0532 Lianakis VORAB

1. BVergG 2018 § 20 heute

2. BVergG 2018 § 20 gültig ab 01.03.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2026

3. BVergG 2018 § 20 gültig von 21.08.2018 bis 28.02.2026

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/04/0103 E 27. Februar 2019 RS 1 (hier nur der letzte Satz)

Stammrechtssatz

In dem Urteil vom 24. Jänner 2008, Lianakis AE, C-532/06, Rn. 38 und 42, hat der EuGH entschieden, dass ein

ö@entlicher Auftraggeber grundsätzlich keine Gewichtungsregeln anwenden darf, die er den Bietern nicht vorher zur

Kenntnis gebracht hat. Es muss insbesondere vom Beginn des Vergabeverfahrens an klar festgelegt sein, wie die

einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet werden, damit die Bieter objektiv feststellen können, welches Gewicht ein

Zuschlagskriterium gegenüber einem anderen hat, wenn der ö@entliche Auftraggeber sie später bewertet. Außerdem

darf die Gewichtung der einzelnen Zuschlagskriterien während des gesamten Verfahrens nicht verändert werden (vgl.

EuGH C-6/15, Rn. 25). Der EuGH hat es allerdings für zulässig erachtet, dass ein ö@entlicher Auftraggeber nach Ablauf

der Frist für die Einreichung von Angeboten GewichtungskoeFzienten für die Unterkriterien, die im Wesentlichen den

Kriterien entsprechen, die den Bietern vorher zur Kenntnis gebracht wurden, festlegt, und zwar unter drei

Voraussetzungen, nämlich dass diese nachträgliche Festlegung erstens die in den Ausschreibungsunterlagen

bestimmten Zuschlagskriterien nicht ändert, zweitens nichts enthält, was, wenn es bei der Vorbereitung der Angebote

bekannt gewesen wäre, diese Vorbereitung hätte beeinHussen können, und drittens nicht unter Berücksichtigung von

Umständen gewählt wurde, die einen der Bieter diskriminieren konnten (vgl. EuGH C-532/06, Rn. 42 f, sowie EuGH

24.11.2005, ATI EAC, C-331/04, Rn. 32).In dem Urteil vom 24. Jänner 2008, Lianakis AE, C-532/06, Rn. 38 und 42, hat der

EuGH entschieden, dass ein ö@entlicher Auftraggeber grundsätzlich keine Gewichtungsregeln anwenden darf, die er

den Bietern nicht vorher zur Kenntnis gebracht hat. Es muss insbesondere vom Beginn des Vergabeverfahrens an klar

festgelegt sein, wie die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet werden, damit die Bieter objektiv feststellen können,

welches Gewicht ein Zuschlagskriterium gegenüber einem anderen hat, wenn der ö@entliche Auftraggeber sie später

bewertet. Außerdem darf die Gewichtung der einzelnen Zuschlagskriterien während des gesamten Verfahrens nicht

verändert werden vergleiche EuGH C-6/15, Rn. 25). Der EuGH hat es allerdings für zulässig erachtet, dass ein

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2022040063_20250605L08#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010295&Artikel=&Paragraf=20&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2018/65/P20/NOR40276042
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2018/65/P20/NOR40206721


ö@entlicher Auftraggeber nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Angeboten GewichtungskoeFzienten für die

Unterkriterien, die im Wesentlichen den Kriterien entsprechen, die den Bietern vorher zur Kenntnis gebracht wurden,

festlegt, und zwar unter drei Voraussetzungen, nämlich dass diese nachträgliche Festlegung erstens die in den

Ausschreibungsunterlagen bestimmten Zuschlagskriterien nicht ändert, zweitens nichts enthält, was, wenn es bei der

Vorbereitung der Angebote bekannt gewesen wäre, diese Vorbereitung hätte beeinHussen können, und drittens nicht

unter Berücksichtigung von Umständen gewählt wurde, die einen der Bieter diskriminieren konnten vergleiche EuGH

C-532/06, Rn. 42 f, sowie EuGH 24.11.2005, ATI EAC, C-331/04, Rn. 32).

Gerichtsentscheidung
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